
Vereinsstatuten 

Verein Gay Bikers Zürich (GBZ) 

1. Name und Sitz

Unter dem Namen «Gay Bikers Zürich (GBZ)» besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB
mit Sitz in Zürich.

2. Zweck

Der Verein bezweckt die Durchführung von gemeinsamen Motorradausflügen, die Pflege von
Geselligkeit und Kameradschaft sowie die Weiterbildung unter den Mitgliedern. Der Verein ist
Mitglied von «Gay and Lesbian Motorcyclists in Europe (GLME)» und kann auch mit anderen
Organisationen Partnerschaften eingehen.

3. Mittel

Zur Erfüllung des Vereinszweckes verfügt der Verein über die Beiträge der Mitglieder, deren
Höhe jährlich von der Mitgliederversammlung festgelegt wird.

4. Mitgliedschaft

Aktivmitglied kann jeder Motorradfahrende der LGBT-Community werden, welcher mit eigenem
Motorrad unterwegs ist.

Passivmitglied (Gönner) kann werden, wer die oben erwähnte Bedingung nicht erfüllt oder nicht
mehr aktiv Motorrad fährt. Passivmitglieder entrichten den gleichen Mitgliederbeitrag wie
Aktivmitglieder und können in den Vorstand gewählt werden, jedoch nicht als Präsident.

Über die Aufnahme von Neumitgliedern entscheidet die Generalversammlung (GV).

5. Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

6. Austritt und Ausschluss

Ein Vereinsaustritt ist auf Ende jedes Vereinsjahres möglich. Das Austrittsschreiben muss
mindestens vier Wochen vor der ordentlichen Generalversammlung an den Präsidenten
gerichtet werden.

Ein Mitglied kann jederzeit aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn grobe Verstösse
gegen die Vereinsstatuten vorliegen oder bei Nichtbezahlen des Mitgliederbeitrages. Der
Vorstand fällt den Ausschlussentscheid, der von der Generalversammlung bestätigt werden
muss.

7. Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

a) die Generalversammlung

b) der Vorstand

c) die Rechnungsrevision






